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Anmeldung in die 5. Jahrgangsstufe 
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Name 
 männlich 
 weiblich 

 

Vornamen (Bitte alle angeben – Rufname unterstreichen) 

Geburtsdatum Geburtsort ggf. in Deutschland seit 

Staatsangehörigkeit Geburtsland (wenn nicht Deutschland) Teilnahme am herkunftssprachl. Unt. 
 ja        nein 

Antrag gesondert ausfüllen 

Muttersprache Konfession Teilnahmewunsch Religionsunterr. 

 ev.  röm.-kath.  Ethik 

Straße & Hausnummer Teilnahme Nachmittagsbetreuung 

 ja  nein 
Antrag gesondert ausfüllen 

Postleitzahl & Wohnort mit Ortsteil Geschwisterkinder am KKG 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen bzw. diagnostizierte Lernschwächen (Nachweis), die für die Schule von Bedeutung sind: 
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 Sorgeberechtigte/r 1 Sorgeberechtigte/r 2 

Name, Vorname 
 m  w  d  m  w  d 

Straße & Hausnummer 
(nur bei abweichender Adresse) 

  

PLZ & Wohnort 
(nur bei abweichender Adresse) 

  

Telefon Festnetz 
  

Telefon mobil 
  

Telefon dienstlich 
  

E-Mail-Adresse 
  

Sorgerecht 

(ggf. Nachweis erforderlich) 

 Mutter  Vater  beide gemeinsam  Sonstige: 
 
Zusatzinformation für getrennt lebende, gemeinsam sorgeberechtigte Eltern: 

Bei getrennt lebenden Eltern kontaktiert die Schule den Elternteil, bei dem das 
Kind lebt. 
Dieser hat die gesetzliche Pflicht, den anderen Elternteil über schulische 
Belange des gemeinsamen Kindes zu informieren und gegebenenfalls das 
erforderliche Einverständnis einzuholen. 
Beiden Sorgeberechtigten steht grundsätzlich ein Auskunftsrecht zu. Die Schule 
kommt somit ihrer Informations- und Beratungspflicht nach. 
 

Notfallkontakte (Name(n), Telefonnummern, Verwandtschaftsverhältnis) 
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Käthe-Kollwitz-Gymnasium    Villenstraße 1    67433 Neustadt an der Weinstraße 

Fon: 06321/3925-0    Fax: 06321/3925-33    Mail: kkg@schulen.neustadt.eu 
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Klasse 5 
Aufnahme in die Bläserklasse (49,- €/Monat)             ja  nein 

 

 

Klasse 6 

Voraussichtliche Aufnahme in den bilingualen Zweig  

 ja    nein 

 

Voraussichtliche 2. Fremdsprache      Französisch        Latein  

 

Diese Angaben sind wichtig, damit ein Klassenwechsel in 6 vermieden werden kann. 

Unser Kind möchte mit folgenden Schülerinnen 
bzw. Schülern in eine Klasse. Bitte beachten Sie, 
dass durch die Profilbildung und andere 

organisatorische Gründe, nicht alle Wünsche 
erfüllt werden können.  

1. 

2. 

Ausschlaggebend für die Anmeldung: 

 Tag der offenen Tür  Infoveranstaltung(en)  persönl. Empfehlung  Homepage  Presse 

 Sonstiges: 

 

L
a
u
fb

a
h
n
 Name der Grundschule Einschulungsjahr 

ggf. erfolgte(r) Schulwechsel (Jahr/von/nach) 

 

Grundlegende Informationen 
 

 Bitte berücksichtigen Sie bei der Wahl der weiterführenden Schule die 

Empfehlung, die Ihre Grundschule Ihrem Kind ausgestellt hat. Diese Empfehlung 

ist das Ergebnis sorgfältiger Beobachtung und Begleitung Ihres Kindes im 

Schullalltag. 

 Sollten mehr Anmeldungen eingehen als Plätze an unserer Schule vorhanden 

sind, so muss ein gemeinsames Aufnahmeverfahren aller Neustadter Gymnasien 

unter Einbezug der ADD und des Schulträgers durchgeführt werden. Falls Ihrem 

Kind am Käthe-Kollwitz-Gymnasium kein Platz angeboten werden kann, so 

erhalten Sie ein geeignetes Alternativangebot. 

 Angebote zu herkunftssprachlichem Unterricht (HSU) gibt es nachmittags. Die 

ADD entscheidet, welche Kurse eingerichtet werden und an welchem Ort sie 

stattfinden. Bitte beachten Sie, dass dieser Unterricht häufig nicht an unserer 

Schule stattfindet. 

 Der Ethikunterricht, der Zusatzunterricht im Fach „Englisch bilingual“ sowie der 

Instrumentalunterricht der Bläserklasse können nachmittags stattfinden. 

 Wenn Sie Ihr Kind zur Nachmittagsbetreuung anmelden möchten, nutzen Sie bitte 
frühzeitig das Anmeldeformular für die Betreuung. 

 Ihr Kind kann auf Antrag am Religionsunterricht einer (anderen) Konfession 

teilnehmen, auch wenn es keiner Religionsgemeinschaft bzw. einer anderen 

Konfession angehört. Dies müssen Sie als Sorgeberechtigte mit einer Begründung 

schriftlich beantragen. Die Entscheidung über die Zulassung trifft die jeweilige 

Lehrkraft. Ein Wechsel des Religionsunterrichts erfolgt aus organisatorischen 

Gründen in der Regel zu Beginn des Schul-/Halbjahres. 
 

Gemäß ÜSchO § 11 Abs. 4 sind Sie verpflichtet, Änderungen der obigen Angaben umgehend der 
Schule mitzuteilen. Die von uns erhobenen Daten werden auf Grundlage der DSGVO verarbeitet. 

 

Neustadt,   _________________________________ 

  Unterschrift(en) 
  Bei getrenntlebenden Sorgeberechtigten sind beide Unterschriften erforderlich! 


